
  

Informationsveranstaltung 
Modul 4

Auslandsaufenthalte und Praktika



  

Das Erasmus-Programm
● Fachliche und organisatorische Betreuung der 

Erasmus-KoordinatorInnen an der Heimat und 
Gastuniversität

● Wegfall von Studiengebühren an der 
Gastuniversität

● Finanzieller Zuschuss zu den 
Lebenshaltungskosten durch die Erasmus-
Mobilitätsbeihilfe

● In der Regel kostenlose Sprachkurse an der 
Gastuniversität



  

Vorbereitung des Erasmus-
Aufenthalts

● Annahmeerklärung (ErasmuskoordinatiorIn des 
Fachbereichs, International Office Münster)

● Individuelle Bewerbung an der Gastuniversität

● Vorbereitung des Learning Agreements 
(ErasmuskoordinatorIn, International Office in 
Münster und der Gasthochschule)



  

Während des Auslandsaufenthalts
● Data- Sheet (Von Wann bis Wann findet der 

Studienaufenthalt tatsächlich statt)
● Bestätigung des Learning Agreements
● Verlängerung des Auslandsaufenthalts
● Abbruch des Auslandsaufenthalts



  

Wieder zurück in Münster
● Einreichend der Unterlagen beim International 

Office

● Abrechnung der Erasmus-Mobilitätsbeihilfe

● Anrechnung der Studienleistungen



  

Erasmus-Verträge bestehen mit 
folgenden Universitäten

● CNWS - Centre of Non-Western 
Studies/International Institute for Asian Studies, 
Leiden

● Brunel - Department of Anthropology, Brunel 
University, West London

● Département d'ethnologie, Université Marc 
Bloch, Strasbourg, Frankreich. 

● Department of Social and Cultural 
Anthropology, University of Helsinki



  

Erasmus-Verträge bestehen mit 
folgenden Universitäten

● Institut for Anthropologi, Aarhus Universitet
● Department for Ethnology and Anthropology. 

Ljubljana.
● Department of Social Sciences. Pardubice.
● Department of Cultural Anthropology & 

Ethnology der Universität Uppsala



  

 Free mover- Stipendienprogramm 
Europa

● Förderbedingungen:
● Es liegt kein Erasmus-Vertrag zwischen den 

Universitäten vor
● Stipendienleistungen:
● Monatlicher Zuschuss bis zu 125€
● Nebenkostenpauschale: 250€ (einmalige 

Zahlung)
● Studiengebühren werden nicht übernommen



  

Praktika im Ausland
● Ein Praktikum ist auch im Rahmen des 

Erasmus-Programms möglich, wenn
● ...Es unter Aufsicht der Gasthochschule 

stattfindet
● … das Praktika und Studium unmittelbar zeitlich 

aufeinander folgen 
● Dann wird die Erasmus-Mobilitätsbeihilfe weiter 

gezahlt
● Max. Förderungsdauer: 12 Monate



  

Erasmus-Praktikaförderung
● Wird vom Career- Service der Uni Münster vergeben
● Monatliche Förderung bis zu 350€ 
● Kontaktdaten: Leonardo-Campus 11, 48149 Münster, 

Raum 13 (Erdgeschoss)
Ansprechpartnerin:

● Ruth Elsinger, Mitarbeiterin Career Service
● Leonardo-Campus 11, 48149 Münster, Raum 13
● Tel.: 02 51/83-322 86
● E-Mail: Ruth.Elsinger@uni-muenster.de
● Sprechstunden: Montag 16-18 Uhr, Donnerstag 10-12 

Uhr

mailto:Ruth.Elsinger@uni-muenster.de


  

Teilnahmebedingungen
● Die vollständigen Antragsunterlagen acht 

Wochen vor Praktikumsantritt persönlich in den 
Sprechstunden im Career Service abgeben. 

● muss mindestens drei volle Kalendermonate 
dauern (z.B. von 05.01.-05.04.)

● muss als Vollzeitpraktikum absolviert werden
● muss in einem der 27 Mitgliedsländer der EU 

bzw. in Island, Liechtenstein, Norwegen und der 
Türkei absolviert werden. 



  

Folgende Einrichtungen können u.a. 
als aufnehmende Institution 

fungieren: 
●  Unternehmen
●  Goethe-Institute/ Handelskammern/ Schulen
●  Forschungszentren
●  öffentliche Einrichtungen 



  

Nicht gefördert werden können 
Praktika in 

● EU-Institutionen
● Institutionen, die EU-Programme verwalten
● Diplomatischen nationalen Vertretungen des 

Heimat-/ Herkunftslandes des Geförderten (z.B. 
in einer Deutschen Botschaft im Ausland)



  

Weitere Förderungsmöglichkeiten
● DAAD – Carlo-Schmid-Programm
● www.daad.de/csp
● Bewerbungen mit in Eigeninitiative erlangten 

Praktikumszusagen bei Internationalen 
Organisationen und Institutionen der Europäischen 
Union (EU)
Spätestens zwei Wochen vor der Auswahlsitzung 
muss eine Praktikumszusage vorliegen

● Gefördert werden Praktika mit einer Dauer zwischen 
drei und sechs Monaten

http://www.daad.de/csp


  

Weitere Förderungsmöglichkeiten
● DAAD – Kurzstipendium 
● http://www.daad.de/ausland/
● Förderzeit beträgt mindestens sechs Wochen (40 

Kalendertage) und maximal 12 Monate 
● Vollimmatrikulation
● Gute Fremdsprachenkenntnisse
● Die Anträge müssen mindestens zwei Monate vor 

Antritt des Praktikums beim DAAD vorliegen  
● Eine Direktbewerbung beim DAAD ist grundsätzlich 

nicht erwünscht.



  

Weitere Förderungsmöglichkeiten
● DAAD – Fahrtkostenzuschuss
● Mit dem Fahrtkostenzuschuss können deutsche 

Studierende, unabhängig von der Fachrichtung, 
einen Zuschuss zu den Reisekosten außerhalb 
Europas erhalten  

● Freiwilliges Praktikum im Ausland bietet die 
Möglichkeit einer Beurlaubung an der WWU 
Münster


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16

